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 Benützungsreglement_ 
Aussenanlage der Schuleinheit Haag 

 
 

In Ergänzung zum Reglement für die Benützung der Schulanlagen wird für die 
Aussenanlage der Schuleinheit Haag folgendes Reglement erlassen:  

 
Geltungsbereich 
Dieses Reglement gilt für die Benützung der gesamten Aussenanlage der Schuleinheit 

Haag, insbesondere den öffentlichen Spielplatz mit Pavillon. Die Spielgeräte sind für 
Kinder bis zu 14 Jahren angelegt. Ältere, insbesondere aufsichtsführende erwachsene 

Personen haben Zutritt zum Spielplatz.  
 
Benützungszeiten:  

Für die Benützung der gesamten Aussenanlage gelten folgende Benützungszeiten:  
 

Die Benützung ist von 08.00 bis 21.00 h gestattet.  
 
Die Liegenschaftskommission kann Ausnahmen bewilligen.  

 
Benützung: 

Die Anlagen sind mit aller gebotenen Sorgfalt zu benützen. Den Anordnungen der 
beauftragten Organe ist Folge zu leisten. Es gelten folgende Regeln:  

- Auf der gesamten Anlage inkl. Spielplatz herrscht absolutes Rauchverbot. Auch 

jeglicher Suchtmittelkonsum ist verboten.  

- Feuer zu machen ist nur in der dafür vorgesehenen Feuerstelle erlaubt.  

- Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder ähnlichen Sprengsätzen ist nicht 

gestattet.  

- Hunde sind auf der Anlage nicht zugelassen.  

- Das Tragen von Helmen und Halskordeln ist nicht gestattet. (Es besteht die Gefahr, 

hängenzubleiben) 

- Kinder unter 4 Jahren dürfen den Spielplatz nur in Begleitung aufsichtsführender 

Personen benützen.  

- Jede Belästigung der Nachbarschaft durch übermässigen Lärm ist zu vermeiden. 

Das Abspielen von Musik ist nicht gestattet.  

- Das Befahren der gesamten Aussenanlage mit Fahrzeugen aller Art ist nicht 

gestattet, dazu zählen auch Fahrräder, Trottinette, Rollschuhe, Skateboards, etc.  

Kinderwagen sind erlaubt.  

- Das Ballspielen ist nur auf der Wiese gestattet, nicht aber auf dem Spielplatz.  

- Das Mitbringen und Verwenden von scharfkantigen Gegenständen und Spielsachen 

ist nicht erlaubt.  

- Abfälle jeglicher Art sind selbständig zu entsorgen, es stehen Abfalleimer dafür zur 

Verfügung.  
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Aufsichtspflicht:  
Spielende Kinder/Jugendliche bis zur Mündigkeit stehen ausserhalb der Schulzeiten 

unter der Aufsichtspflicht ihrer gesetzlichen Vertreter.  
 
Verantwortlichkeit:  

Die Verantwortung für den baulichen Unterhalt der gesamten Anlage liegt bei der 
Liegenschaftskommission der Gemeinde Sennwald.  

 
Unterhalt/Reinigung/Pflege des Spielpatzes 
Der Hauswart hält den Spielplatz frei von Unrat und Unkraut. Im Winter besteht kein 

Anspruch auf Schnee-/Eisräumung. Der Unterhalt der Spielgeräte gehört ebenfalls in 
das Pflichtenheft des Hauswartes. Er führt mindestens folgende Kontrollen durch, 

gemäss den Weisungen des Spielgeräte-Lieferanten: 

 Eine wöchentliche Sichtkontrolle, um offensichtliche Gefahrenquellen zu erkennen.  

 Eine Funktionskontrolle wird quartalsweise durchgeführt. Dabei werden die 

Stabilität der Spielelemente und der Zustand der Verschleissteile kontrolliert. 

 Jährlich erfolgt eine Hauptinspektion zur Feststellung des allgemeinen betriebs-

sicheren Zustandes der Spielplätze.  

Über die Kontrollen wird ein Inspektionsplan geführt.  
 
Durch Benützer oder Zuschauer festgestellte Beschädigungen  und Verluste sind 

unverzüglich dem Hauswart zu melden.  
 

Für die Dauer von Reinigungs- bzw. Reparaturarbeiten kann der Spielplatz gesperrt 
werden.  
 

Haftung: 
Die Benützer haften für alle Schäden und Verluste, die sie an Anlage, Platz und 

Geräten verursachen. Für Personen- und Sachschäden, die Benützern oder 
Zuschauern erwachsen, lehnt die Gemeinde jede Haftung ab, soweit sie nicht durch 

das Gesetz vorgegeben sind.  
 
Strafbestimmungen:  

Fehlbare Benützer können durch ein Arealverbot von der Benützung ausgeschlossen 
werden.  

 
 
 

Frümsen, November 2015 
Liegenschaftskommission der Gemeinde Sennwald 
 


